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1. Durch Beteiligung  
entstanden

Der Senat möchte die Beteiligung an der Stadtent-
wicklung fördern. Hierzu übernahm im April 2017 die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
die Aufgabe, „Leitlinien für Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern an der Stadtentwicklung“ zu ent-
wickeln. Ein aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft 
besetztes Arbeitsgremium wurde einberufen, wel-
ches Vorschläge dazu erarbeitete. Dieses Gremium 
bestand aus 12 Berliner Bürgerinnen und Bürgern 
und 12 Mitgliedern aus Politik und Verwaltung. Es 
bezog die Öffentlichkeit intensiv in seine Arbeit ein: 
In drei großen öffentlichen Werkstattveranstaltungen 
mit Online-Beteiligung sowie über vier weitere Ver-
anstaltungen mit Organisationen aus den Bereichen 
Wirtschaft und Verwaltung sowie Soziales, aus der 
Fachöffentlichkeit und der organisierten Zivilgesell-
schaft. In den Entstehungsprozess dieser Leitlinien 
sind somit die Vorschläge vieler Menschen aus ganz 
Berlin und aus verschiedenen Lebensbereichen ein-
geflossen. 

Im Juni  2019 wurde das Ergebnis durch das Ar-
beitsgremium beschlossen und im September 2019 
durch den Senat. Die konkrete Ausgestaltung der 
LLBB wurde 2021 im Umsetzungskonzept (Umko) 
festgelegt. Daraufhin nahm im Februar 2021 der Be-
teiligungsbeirat seine Arbeit auf. Nach der ersten 
Amtsperiode erfolgte im Jahr 2024 eine Evaluation 
durch das “Berlin Institut für Partizipation“ (Bipar), 
auf dieser Basis wurde die im Folgenden skizzierte 
Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Beteili-
gungsbeirates im Senat beschlossen.

2. Die Aufgaben 
des Beirats

Der reformierte Beteiligungsbeirat wird sich vorran-
gig mit konkreten Beteiligungsprozessen der Stadt-
entwicklung beschäftigen. Ihm werden hierzu durch 
die federführenden Verwaltungen Entwürfe von Be-
teiligungskonzepten zu ausgewählten Vorhaben der 
Stadtentwicklung zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
vorgestellt. Zu diesen gibt er konstruktiv-kritische 
Rückmeldung. Das Feedback des Beirats bleibt zu-
nächst vertraulich, wird jedoch im Beteiligungskon-
zept festgehalten und zusammen mit diesem auf 
mein.berlin.de veröffentlicht. Beratungsinhalt ist aus-
drücklich die Gestaltung des Beteiligungsverfahrens 
zu einem Vorhaben, nicht das Vorhaben selbst. 

Der Beirat gibt seine Einschätzung zu den wesent-
lichen Eckdaten der Beteiligung: dem Beteiligungs-
rahmen, den geplanten Dialoggruppen, den Beteili-
gungsformaten sowie zur Einbettung der Beteiligung 
in den gesamten Projektfahrplan. Der Beirat und 
seine Einschätzungen können somit als Spiegel für 
die Verständlichkeit und Plausibilität der Darstellung 
dienen sowie auf offene Fragen hinweisen.

Beteiligungsbeirat

Der Beteiligungsbeirat ist eines der fünf Instrumente für Bürgerbeteiligung der „Leitlinien 
für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Projekten und Prozessen der räumlichen 
Stadtentwicklung“ (LLBB). Dieser Steckbrief gibt einen Überblick der Aufgaben und Arbeitsweise 
des Beteiligungsbeirats.

3. Ein Beirat  
– viele Perspektiven 

Der 15-köpfige Beteiligungsbeirat setzt sich aus 
zwei Gruppen zusammen: Neben neun aus den 
eingegangenen Bewerbungen gelosten Einwohne-
rinnen und Einwohnern sind dort sechs vom Senat 
ausgewählte Expertinnen und Experten für Beteili-
gung, Gleichstellung, Teilhabe und Demokratieförde-
rung vertreten. Um die Arbeitsfähigkeit des Beirats 
sicherzustellen, werden für die Einwohnerinnen und 
Einwohner zusätzlich 18 Personen als Nachrückende 
gelost.

Zusätzlich zu den Mitgliedern des Beirats können zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten Gäste hinzugela-
den werden. Dies können Mitglieder einer gewähl-
ten Vertretung, der Berliner Verwaltungen oder einer 
zivilgesellschaftlichen Initiative sein, wenn diese zu 
einem besprochenen Vorhaben einen besonderen 
Bezug aufweisen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, in jeder Sitzung des 
Beirats ein beteiligungsfachliches Thema mit einem 
Impulsvortrag zu behandeln. Die Vorträge dienen 
dem gemeinsamen Wissenserwerb, sowohl im Beirat 
als auch für die interessierte Öffentlichkeit, und sol-
len in geeigneter Form öffentlich verfügbar gemacht 
werden. Auch die Impulsvorträge können von Gästen 
gehalten werden.

4. Nachvollziehbares  
Berufungsverfahren 

Die Auswahl der neun Einwohnerinnen und Einwoh-
ner (sowie 18 Nachrückenden) erfolgt über ein quo-
tiertes Zufallsauswahlverfahren mit vorgeschaltetem 
Bewerbungsprozess, wie es im Grundsatz bereits für 
den vorherigen Beirat erfolgreich Anwendung fand. 
Interessierte Personen können sich in einem offe-
nen Verfahren für den Beteiligungsbeirat bewerben. 
Hierzu sind unter anderem Angaben zu Geschlecht, 
Alter und Wohnbezirk notwendig. Durch eine ge-
wichtete Zufallsauswahl wird eine ausgewogene 
Vertretung sichergestellt. Das Auswahlverfahren wird 
transparent von einem unabhängigen Dienstleister 
durchgeführt. 

Das offene Bewerbungsverfahren läuft vom 31. März 
bis zum 27. April 2025. Alle eingehenden Bewerbun-
gen werden aus Gründen des Datenschutzes zu-
nächst mittels eines Rücksendebriefs verifiziert, be-
vor Ende Mai 2025 die eigentliche Zufallsauswahl er-
folgt. Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Wohn-
sitz in Berlin und ein Mindestalter von 14 Jahren. 

5. Wirken auf Zeit 

Die vorgesehene Mitgliedschaft im Beteiligungsbei-
rat orientiert sich an der Legislaturperiode des Ab-
geordnetenhauses. Die Mitglieder werden ein Jahr 
nach der Wahl des Abgeordnetenhauses neu beru-
fen und werden somit im Regelfall über fünf Jahre 
Mitglied des Gremiums sein. Der im Jahr 2025 wäh-
rend der laufenden Legislatur berufene Beirat wird 
bis voraussichtlich Mitte 2027 tagen.
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Leitlinien — Wichtiges für alle Grundsätze und Instrumente

Wichtiges für alle Grundsätze 
und Instrumente

Die Leitlinien enthalten Grundsätze für Beteili-
gung sowie Instrumente, die zur Umsetzung dieser 
Grundsätze beitragen sollen. Dabei gibt es einige 
übergreifend wichtige Erläuterungen und Anfor-
derungen, die für alle Grundsätze und Instrumente 
Bedeutung haben. Sie werden hier aufgeführt.

Bürgerinnen und Bürger

Mit dem Begriff „Bürgerinnen und Bürger“ sind in 
diesen Leitlinien alle Menschen gemeint, die in 
Berlin wohnen oder an der räumlichen Entwick-
lung Berlins interessiert sind, wie zum Beispiel Ein-
wohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende, 
Selbstständige, abhängig Beschäftigte, ehrenamt-
lich Tätige, Mieterinnen und Mieter, Eigentümer 
und Eigentümerinnen sowie Pächterinnen und 
Pächter von Immobilien. Ausdrücklich sind damit 
auch Menschen unterschiedlichen Alters und aller 
Geschlechter gemeint. Die Leitlinien befolgen in 
der Formulierung den Leitfaden für eine gender-
gerechte Sprache der Berliner Verwaltung.

Bürger und Bürgerinnen können von Prozessen 
und Projekten der räumlichen Stadtentwicklung 
unmittelbar betroffen sein, wenn diese sie in ihrem 
Alltagsleben oder ihrer Arbeit beeinflussen. Die 
 direkt und unmittelbar betroffenen Bürger innen 
und Bürger sollen deshalb beteiligt werden. Aber 
auch die Interessen von indirekt Betroffenen  sollen 
bei Beteiligung berücksichtigt werden. Ein  Beispiel 
ist die Bebauung freier Flächen in der Stadt. 
Nicht nur die direkt und unmittelbar  betroffenen 
Bürger und Bürgerinnen aus der Nachbarschaft 
sollen sich beteiligen, sondern auch die indirekt 
Betroffenen, die zum Beispiel gegenwärtig oder 
 zukünftig Wohnraum suchen oder schaffen wollen. 
Daher sind Beteiligungsprozesse in der Regel für 
alle Interessierten offen.

Verbindlichkeit

Die Leitlinien orientieren sich an einem um-
gangssprachlichen und nicht an einem juristi-
schen  Verständnis von „Verbindlichkeit“. Dem-
nach sind Empfehlungen von Bürgerinnen und 
Bürgern ernst zu nehmen. Die Entscheidung über 
die Annahme und Umsetzung von Empfehlungen 
liegt jedoch bei den Entscheidungsträgern und 

Entscheidungs trägerinnen in den Senatsverwal-
tungen und dem Abgeordnetenhaus sowie bei 
den Bezirksämtern und Bezirksverordnetenver-
sammlungen. Die Bürger innen und Bürger sollen 
aber verbindlich eine Rückmeldung dazu erhalten, 
welche ihrer Empfehlungen berücksichtigt oder 
nicht berücksichtigt wurden. Werden Empfeh-
lungen nicht  aufgenommen, wird dies begründet.

Barrierefreiheit

Bei Beteiligung ist darauf zu achten, dass grund-
sätzlich der gesamte Prozess inklusiv und 
 barrierefrei im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention gestaltet ist. Barrierefreiheit ist nicht 
nur für Menschen mit Behinderung, sondern für 
alle Menschen wichtig. Denn jeder Mensch kann 
in die Situation kommen, auf Barriere freiheit 
 angewiesen zu sein. Alle Veranstaltungsorte und 
-räume, auch die digitalen, müssen barrierefrei 
auffindbar, zugänglich und nutzbar sein. Dabei 
sollen alle Informationen barrierefrei zur Ver-
fügung gestellt werden. Das kann zum Beispiel 
über verständliche Sprache, Audiodeskription 
oder  Gebärdendolmetschen erreicht werden. 
Bei  Veranstaltungen soll auf die unterschiedli-
chen Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit 
Behinde rungen geachtet werden (zum Beispiel 
Assistenz anbieten). Das alles soll bereits bei der 
Planung jedes Beteiligungsschrittes berücksichtigt 
werden. Menschen mit Behinderungen sind auch 
in die Bewertung des Gesamtprozesses einzube-
ziehen, damit die Wirksamkeit von inklusiven und 
barrierefreien Maßnahmen beurteilt werden kann. 
Barrierefreiheit wird jeweils nach dem anerkannten 
Stand der Technik und Verfahren definiert.
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6. Arbeitsweise

Der Beteiligungsbeirat tagt nach eigenem Ermessen, 
üblicherweise vier bis sechs Mal im Jahr. Die Sitzun-
gen dauern etwa 2–3 Stunden und finden werktags 
am frühen Abend in der Stadtwerkstatt, Karl-Lieb-
knecht-Straße 11, 10178 Berlin, statt. In der Regel 
wird ein Vorhaben pro Sitzung behandelt. Über seine 
konkrete Arbeitsweise entscheidet der Beteiligungs-
beirat selbst und beschließt hierfür eine Geschäfts-
ordnung. Es werden einstimmige Entscheidungen 
angestrebt, ist dies nicht möglich, entscheidet die 
einfache Mehrheit. 

Der Beteiligungsbeirat wird durch einen externen 
Dienstleister als Geschäftsstelle unterstützt. Dieser 
bereitet die Sitzungen vor und nach, moderiert so-

wie protokolliert die Sitzungen und unterstützt den 
Beirat methodisch. Im Zentralen Raum für Beteiligung 
(ZRB) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen gibt es feste Ansprechpersonen 
für den Beirat. Der ZRB ist vor allem der Kontakt für 
die Verwaltungen, hilft diesen im Vorfeld bei der Aus-
arbeitung der Beteiligungskonzepte und bei der spä-
teren Anpassung. Zusammen mit der Geschäftsstelle 
koordiniert er die langfristige Planung der Themen 
für den Beirat. 

Um die eigene Arbeitsweise zu prüfen und weiter-
zuentwickeln wird der Beirat von der Geschäftsstelle 
darin unterstützt, agile Methoden der Selbstevaluati-
on anzuwenden. Zusätzlich soll der Beirat im Rahmen 
der regelmäßigen Evaluation der Leitlinien für Betei-
ligung (LLBB) betrachtet werden.

Weitere Informationen und Downloads: 
è https://www.berlin.de/beteiligungsbeirat-

stadtentwicklung

Zentraler Raum für Beteiligung  
in der Stadtwerkstatt 
Karl-Liebknecht-Str. 11 
10178 Berlin-Mitte

è

Kontakt: 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,  
Bauen und Wohnen
Zentraler Raum für Beteiligung
Lukas Born 
Nils Jonas 

Tel.: 030 90173-3996
E-Mail: buergerbeteiligung@senstadt.berlin.de
https://www.berlin.de/raum-fuer-beteiligung/

https://www.berlin.de/beteiligungsbeirat-stadtentwicklung
https://www.berlin.de/beteiligungsbeirat-stadtentwicklung
https://www.berlin.de/raum-fuer-beteiligung/

